
2008-07-14 Stadt Dessau-Roßlau  
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
  Vorlage 

 
Drucksachen-Nr.: DR/BV/233/2008/II-10 

Einreicher: Haupt- und Personalamt 
 

 
Beratungsfolge Status Termin Für Gegen Enthaltung Bestätigung
Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters 

nicht 
öffentlich 16.06.2008     

Haupt- und 
Personalausschuss 

öffentlich 25.06.2008     

Stadtrat öffentlich 09.07.2008     
 
 
Titel: 
 
Abfindungsregelung für die Stadt Dessau-Roßlau 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen, die in Anlage 2 beigefügte Richtlinie der Stadtverwaltung 
Dessau-Roßlau zum Personalabbau (Abfindungsrichtlinie) für die Stadt Dessau-
Roßlau anzuwenden. 
 
Gesetzliche Grundlagen:  
Bereits gefasste Beschlüsse: BV/416/2006/II-10 gültig bis 31.12.2007 
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:  
Hinweise zur Veröffentlichung:  
 
Begründung: siehe Anlage 1 
 
 
 
Für den Einreicher: 
 
 
 
Dezernentin 
 
 
beschlossen im Stadtrat am: 
 
 
  
Dr. Exner Hoffmann Storz 
Vorsitzender des Stadtrates 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 



2 

Anlage 1: 
 
Begründung 
 
Durch das mit der Abfindungsrichtlinie gemachte Angebot soll ein zusätzlicher 
sozialverträglicher Personalabbau erreicht werden. Durch  Stellenstreichungen können 
erhebliche Personalkosten eingespart werden. Dies macht bereits eine Prüfung der mit der 
Abfindungsrichtlinie vom 08.02.2007 erreichten Einsparungen deutlich. 
 
Es haben zwar lediglich 4 Tarifbeschäftigte die Möglichkeit einer Beendigung ihres 
Arbeitsvertrages genutzt, was möglicherweise auch dem recht engen Zeitrahmen geschuldet 
ist, trotzdem sind erhebliche Einsparungen zu verzeichnen. 
 
Einsparungen anonymisiert 
 

   PK/Jahr    

EG/Stufe Abfindung Austritt am 2007 2008 2009 2010 
8/6 45.768,35 € 31.05.2007    16.682,01 €  38.800,00 €  40.150,00 €  41.500,00 € 

8/6 33.745,37 € 31.03.2007    28.522,26 €  38.800,00 €  40.150,00 €  41.500,00 € 

15/6 60.000,00 € 30.09.2007    19.061,15 €  69.600,00 €  71.800,00 €  24.700,00 € 

5/6 38.833,24 € 30.12.2007             0,00 €  36.800,00 €  38.100,00 €  38.500,00 € 

Jahr 178.346,96 €     64.265,42 € 184.000,00 € 190.200,00 € 114.850,00 € 

Kummulativ 178.346,96 €     64.265,42 € 248.265,42 € 438.465,42 € 553.315,42 € 

Ersparnis   -114.081,54 €   69.918,46 € 260.118,46 € 374.968,46 € 

 
 
Es wurden 2007 Abfindungen in Höhe von insgesamt  178.346,96 € gezahlt, allein bis zum 
31.12.2010 wären rund  553.315,42 € an Personalausgaben für die vorzeitig 
ausgeschiedenen Beschäftigten zu zahlen gewesen.  
 
Eine Ersparnis von rund 375.000 € hat sich also bereits bei einer Laufzeit des Angebotes 
von lediglich 7 Monaten ergeben. Mit einer Verlängerung der Laufzeit auf rund 1,5 Jahre in 
Verbindung mit einer Verbesserung des Angebotes für Beschäftigte mit kürzeren 
Beschäftigungszeiten geht die Dienststelle von einer höheren Inanspruchnahme des 
Angebotes aus. 
 
 
 
Anlage 2 
 
Richtlinie der Stadtverwaltung Dessau-Roßlau zum Personalabbau 
(Abfindungsrichtlinie) 
 
 
 
 
 
 


